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7. Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2020 der Ge-
meinde Saerbeck 

 
 
1. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses einschließlich Entlastung 
 
Gemäß § 102 Abs. 2 GO NRW wurde eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der örtlichen 
Rechnungsprüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 beauftragt, die am 15.10.2021 ei-
nen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilte, den der Rechnungsprüfungsausschuss in 
seiner Sitzung am 06.12.2021 unverändert übernommen hat.  
 
Daraufhin hat der Rat der Gemeinde Saerbeck in seiner Sitzung vom 09.12.2021 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 
Der Rat der Gemeinde Saerbeck beschließt: 

1. Der Jahresabschluss der Gemeinde Saerbeck zum 31. Dezember 2020 wird in der von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON GmbH aus Münster geprüften und mit dem un-
eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen Fassung festgestellt. 

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.509.976,71 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt 
und erhöht diese auf 5.563.853,06 €. Das Eigenkapital weist zum 31.12.2020 einen Bestand 
von 17.295.044,92 € auf. 

3. Dem Bürgermeister wird gem. § 96 Abs. 1 GO NRW vorbehaltlose Entlastung erteilt. 
 
Die wesentlichen Zahlen des Jahresabschlusses (Ergebnisrechnung 2020, Finanzrechnung 
2020, sowie Bilanz zum 31.12.2020) sind als Anlage beigefügt. 
 
 
2. Bekanntmachung 
 
Der Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Saerbeck wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Saerbeck liegt zur Einsichtnahme ab sofort bis zur 
Feststellung des folgenden Jahresabschlusses in Zimmer 405 im Rathaus der Gemeinde 
Saerbeck, Ferrières-Str. 11 in 48369 Saerbeck, wie folgt öffentlich aus: 
 
Montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr 
Zusätzlich donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 
 
Saerbeck, den 05.01.2022 Gemeinde Saerbeck 

Der Bürgermeister 
 
gez. 
Dr. Lehberg 
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8.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
Az.: 124378978 

 
Gegen Herrn Erwin Stan Mbetchou, zuletzt wohnhaft in 44319 Dortmund, Altwickeder Hellweg 
248 b, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 30.09.2021 (Az: 124378978) 
ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenburger 
Str. 10, Zimmer D 3008, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abgeholt 
werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 11.01.2022     Kreis Steinfurt    
        Der Landrat 
 

Kreis Steinfurt 02/2022/8 
 
 
 

9.  Bekanntmachung der Allgemeinverfügung Nr. 01/2022 zur Anordnung 
eines Impfverbotes gegen die Infektion mit Boviner Virus Diarrhoe 
(BVD) bei Rindern 

 

Auf der Grundlage des Art. 46 Abs. 1 Satz 2 a der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 i. V. m. § 2 der Verordnung zum Schutz 
der Rinder vor einer Infektion mit dem Bovinen Virus-Diarrhoe-Virus (BVDV-Verordnung) wer-
den nachstehende Maßnahmen für Rinder haltende Betriebe im Kreis Steinfurt bekannt gege-
ben und verfügt.  
 

I. Die Impfung von Rindern gegen die Infektion mit dem BVD-Virus (BVDV) ist ab dem 
01.02.2022 im gesamten Gebiet des Kreises Steinfurt verboten. Ausnahmen davon 
können von mir im Einzelfall zugelassen werden.  

  
II. Die sofortige Vollziehung der unter Punkt I getroffenen Regelung wird nach § 80 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung im öffentlichen Inte-
resse angeordnet. 
 

III. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft und 
gilt so lange, bis ich sie wieder aufhebe. 

 
Hinweise:  
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1. Anzeigepflicht: Jeder Verdacht der Erkrankung auf BVD ist dem Veterinär- und Lebens-
mittelüberwachungsamt des Kreises Steinfurt unverzüglich anzuzeigen (§ 4 Tiergesund-
heitsgesetz).  

 
Begründung: 
 
Die Bovine Virus Diarrhoe (BVD) ist eine Rinderkrankheit, die weltweit vorkommt und zu den 
verlustreichsten Virusinfektionen bei Rindern zählt. Die BVD-Viren (BVDV) gehören zu den Pes-
tiviren.  
 
Die BVD wird seit dem 01.01.2011 in Deutschland staatlich bekämpft. Seitdem ist ein kontinu-
ierlicher Rückgang der Anzahl BVDV-infizierter Bestände zu verzeichnen. Im Vordergrund der 
Bekämpfung steht die Identifikation von PI-Tieren (persistent mit dem BVD Virus infiziert) und 
deren Entfernung aus den Beständen.  
 
Im Kreis Steinfurt ist zum letzten Mal am 22.12.2020 ein PI-Tier aufgetreten. Ziel ist es, die 
Erkrankung in Nordrhein-Westfalen vollständig zu tilgen.  
 
Nordrhein-Westfalen hat aufgrund des bisherigen Fortschritts bei der Bekämpfung der BVD bei 
der EU die Genehmigung eines Tilgungsprogramms gemäß Artikel 31 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2016/429 beantragt. Das Tilgungsprogramm zielt darauf ab, für Nordrhein-Westfalen die 
Anerkennung als seuchenfreie Zone gemäß Artikel 36 der Verordnung (EU) 2016/429 zu erlan-
gen. Ein solcher Status ermöglicht es dann, durch verpflichtende Zusatzgarantien beim Verbrin-
gen von Rindern die Rinderbestände in Nordrhein-Westfalen vor BVDV-Neuinfektionen zu 
schützen.  
 
Der Freiheitsstatus eines Betriebes kann nur aufrechterhalten werden, wenn seit der Gewäh-
rung des Status im Bestand kein Rind gegen BVD geimpft wurde und ausschließlich Tiere aus 
BVD-freien Betrieben eingestallt wurden. (Anhang IV Teil VI Kapitel 1 Abschnitt 1 und Abschnitt 
2 Absatz 1 Buchstabe b der Delegierten Verordnung (EU) 2020/689). Gemäß § 2 Absatz 1 
Nummer 2 der BVDV-Verordnung kann die zuständige Behörde die Impfung der Rinder eines 
bestimmten Gebietes gegen die BVDV-Infektion verbieten, wenn Belange der Tierseuchenbe-
kämpfung nicht entgegenstehen.  
 
Das Verbot der Impfung ist aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung geeignet, erforderlich und 
angemessen. Das Verbot verfolgt den Zweck, zu verhindern, dass in Betrieben mit dem Status 
„frei von BVDV“ gegen BVDV geimpfte Rinder nicht von an BVDV erkrankten Rindern zu unter-
scheiden sind und dadurch ein gewährter Status gefährdet würde. Dieses würde das Erkennen 
eines Seuchenausbruchs verzögern und einschränken und ein frühzeitiges Einsetzen von Seu-
chenbekämpfungsmaßnahmen erschweren. Bei der Abwägung, ob im vorliegenden Fall ein mil-
deres Mittel ausreicht, sind die Eigenschaften des Erregers sowie die Interessen der betroffenen 
Tierhalter in die Entscheidungsfindung eingeflossen.  
 
Die zuständige Behörde kann im Fall eines Ausbruchs eine Ausnahme vom Impfverbot gestat-
ten.  
 
Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz kann als Zeit-
punkt der Bekanntgabe und damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der Tag, der auf 
die Bekanntmachung folgt, festgelegt werden. Damit wird diese Allgemeinverfügung einen Tag 
nach der Bekanntgabe wirksam.  



18 
 
 

Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung: 
 
Nach § 80 Absatz 2 Nummer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung kann die sofortige Vollziehung 
im öffentlichen Interesse besonders angeordnet werden. Diese Voraussetzung liegt hier vor, da 
die Ausbreitung der BVD und somit die Gefahr von tiergesundheitlichen wie auch wirtschaftli-
chen Folgen sofort unterbunden werden muss. Es besteht ein öffentliches Interesse daran, dass 
eine BVD möglichst frühzeitig erkannt wird, um sofort notwendige Seuchenbekämpfungsmaß-
nahmen einleiten zu können.  
 
Käme es hierbei zu einer zeitlichen Verzögerung durch Rechtsmittel mit aufschiebender Wir-
kung, würde die Anerkennung des Landes NRW als BVD-freie Zone verzögern. Hierdurch würde 
die Gefahr der Einschleppung des Erregers nach NRW vergrößert, weil die mit dem Schutzsta-
tus verbundenen höheren Anforderungen an das Verbringen von Rindern nach NRW nicht zum 
Tragen kämen. Dieses würde die erneute Verbreitung der BVD begünstigen und die Tiergesund-
heit erheblich gefährden. 
 
Im Interesse einer effektiven Tierseuchenbekämpfung überwiegt das öffentliche Interesse da-
ran, dass auch während eines Rechtsmittelverfahrens die erforderlichen Seuchenerkennungs-
maßnahmen durchgeführt werden können. Die Maßnahmen dienen dem Schutz sehr hoher 
Rechtsgüter. Die Gefahr der Weiterverbreitung der Seuche und der damit verbundene wirt-
schaftliche Schaden sind höher einzuschätzen als persönliche Interessen an der aufschieben-
den Wirkung als Folge eines eingelegten Rechtsbehelfs. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erho-
ben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster, 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzu-
reichen. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokumentes an die elektronische 
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung 
durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der 
verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf 
einem sicheren Übermittlungsweg nach § 55 a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich 
nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elekt-
ronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (ERVV). 
 
Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de 
 
Durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung hat eine Klage keine aufschiebende Wirkung. 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim Verwaltungsgericht Münster, Pi-
usallee 38, 48147 Münster, beantragen werden, die aufschiebende Wirkung der Klage ganz 
oder teilweise wiederherzustellen. 
 
Steinfurt, den 11.01.2022 
 

Im Auftrag  
 
gez. Dr. Fellmann 
 



19 
 
 

Hinweise zu Ordnungswidrigkeiten: 
 
Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 3 des Tiergesundheitsgesetzes handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. Ordnungswidrigkeiten können mit 
einem der Schwere der Zuwiderhandlung angemessenen Bußgeld bis zu 30.000,00 Euro ge-
ahndet werden. 
 
Weitere Hinweise: 
 
Nähere Informationen sind im Veterinäramt unter der Telefon-Nummer 02551/ 69-2938 zu er-
halten. Diese Allgemeinverfügung finden Sie unter www.kreis-steinfurt.de. 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
- Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) 
- Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates  
- Delegierte Verordnung (EU) 2020/689 der Kommission 
- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
 
in der jeweils geltenden Fassung. 

 
Kreis Steinfurt 02/2022/9 

 
 
 

10.  Bekanntmachung zur Übermittlung von Daten aus dem Melderegister 
nach §§ 36 und 50 des Bundesmeldegesetzes (BMG) 

 
Nach den Bestimmungen des Bundesmeldegesetzes darf die Meldebehörde in besonderen, 
nachstehend aufgeführten Fällen unter Einhaltung von Auflagen eine Melderegisterauskunft 
erteilen über: 
 
1. Namen, Vornamen und Anschriften aller Einwohner, die im nächsten Jahr das 18. Lebens-
jahr vollenden werden im Zusammenhang mit der Übermittlung der Meldedaten an das Bun-
desamt für Wehrverwaltung. Dieser Datenweitergabe kann jeder Betroffene widersprechen.  
 
2. Namen, Vornamen, Doktorgrad und Anschriften von Wahlberechtigten im Zusammenhang 
mit Parlaments- und Kommunalwahlen innerhalb von sechs Monaten vor der Wahl an Par-
teien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen. Das gleiche gilt bei Volksbe-
gehren, Volksentscheiden und Bürgerentscheiden. Dieser Datenweitergabe kann jeder Be-
troffene widersprechen.  
 
3. Namen, Vornamen, Doktorgrad und Anschrift bei Alters- und Ehejubiläen, einschließlich des 
Tages und der Art des Jubiläums an Mitglieder von parlamentarischen oder kommunalen Ver-
tretungskörperschaften sowie an Presse und Rundfunk. Dieser Datenweitergabe kann jeder 
Betroffene widersprechen. 
 

https://www.kreis-steinfurt.de/kv_steinfurt/Kreisverwaltung/%C3%84mter/Veterin%C3%A4r-%20und%20Lebensmittel%C3%BCberwachungsamt/Aufgaben%20&%20Dienstleistungen/Akute%20Tierseuchen/Gefl%C3%BCgelpest%20(AI%20-%20Avi%C3%A4re%20Influenza/
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4. Namen, Vornamen, Doktorgrad und Anschriften aller Einwohner, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, an Adressbuchverlage. Dieser Datenweitergabe kann jeder Betroffene wider-
sprechen. 
 
Widersprüche können der Meldebehörde jederzeit schriftlich mitgeteilt werden. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, die im Rathaus erhältlichen Antragsformulare zu verwenden.  
 
Widersprüche werden von der Meldebehörde unverzüglich ins Melderegister eingetragen und 
von diesem Zeitpunkt ab bei gewünschten Datenübermittlungen beachtet. 
 
48369 Saerbeck, im Januar 2022 
 

GEMEINDE SAERBECK 
Der Bürgermeister 
gez. Dr. Lehberg 
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